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4. Verordnung~ Richtsätze in der öffentlichen Fürsorge, Festsetzung. 
ll~ Kundmachung: § 6 Abs, 1 der Allgemeinen Marktordnung für die Stadt Wien, Aufhebung durch den 

V erf assungsge:r:ichtshof. 

4. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 16. Jänner 1962, womit die Richtsätze 
in der öffentlichen Fürsorge festgesetzt i 

werden. 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 
Einführung fürsorgercchtlicher Vorschriften im 
Lande Osterreich, als landesgesetzliche V orschrifr 
übernommen durch das Wicr1er Landesgesetz 

a) für den Alleinstehen
den 

b) für den Hauptumer
stützten im Familien-
verband .......... . 

c) für Jen 11itunterstütz-
ten 

inderg~ 
hobenen 

FUl"$0t'5e: 

500 s 

480 s 

270 s 

iu u~ all~ 
i;:ert:einen 
FÜ!'!KH"!;Cl 

410 s 

380 s 

200 s. 

vom 23. Dezember 1948, LGBI. Nr. 11il949, über § 3 
die vorläufige Regelung der öffentlici;en Fürsor~e In den unter §§ t und 2 angeführten Richt-
uhd Jugendwohlfahrt, werden die R1clmatze fur ; sätzen sind die Kinderbeihilfen auf Grund des 
di,e Bemessung de.s notw:ndige~ mon~;Jichen j Kinderbeihilfengesetzes, BGBL Nr. 31/1950, ent
L~bensunterhaltes 1n der offeuthchen Fursorge halten; die Ergänz.ungsibeträge zu den Kinder
w1e folgt festgesetzt: beihilfen und die Mütterbeihilfen auf Grund des 

§ 1 

Bei Hilfsbedürftigen, die das 65. Lebensjahr 
bei Männern> das 60. Lebensjahr hei Frauen 
überschritten haben oder arbeitsunfähig sind, 
betragen die Richtsätze: 

in der gehobenen E.irsorge: ab 1. 1. 1%2: ab L',7, 196-2: 

a) für den Alleinstehen-
den ........ . 

b) für den Hauptunter
stützren im Famili~n~ 
verband ........ . 

c) für den Milunterstütz-
ten 

in d"r a:lgemeincn Fi.in;orgc: 

a) für den Alleinstehen
den .„.„„.„ „„. 

b) für den Hauptux\ter~ 
stützten im Familien-
verband ....... . 

c) für den Mitunterstütz~ 
ten ..... , , ..... , . , , 

5405 570 s 

520 s 5505 

300 s 320 s 

450 s 480 s 

420S 4505 

230S 250S 

Familienlastenamgleichsgeserzes, BGB!. Nr. 18/ 
1955, sind jedoch den Richtsätzen der An
spruchsbereditigten zuzuochlagen. 

§ 4 

Enkel im Haushalt der Großeltern erhalten 
zum Rk:htsatz einen Zusd-tlag von 65 S ·bis zum 
vollendeten 6. Lebensjahr, von 53 S bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr. 

§ 5 

Dauerbefürsorgte, die vollblind oder prak
tisch blind sind und keine entsprechende Lei
stung aus der Kriegsopferversorgung erhalten 
(Zivilblinde), erhalten einen Zuschlag zum Ridit
satz von 200 S. 

§ 6 

. .\llen Dauerbefürsorgten ist in den Monaten 
November bis März bei Bedarf eine Heizbeihilfe 
von höchstens 100 S pro Monat zu ge\vähren. 

§ 7 

Mietbeihilfen sind allen Hilfsbedlirftigen in 
der Höhe des tatsächlichen Mietzinses zu ge-

§ 2 währen, soweit die Wohnung des Hilfabedürf-
Bei Hilfsbedürftigen, die weder die Alters- tigen einen angemessenen Wohnraumbedarf 

grencze von 60 beziehungsweise 65 Jahren über- nicht übersteigt, und nur im Ausmaß des auf 
schritten haben ooclt arbeitsunfähig sind, betra- den einzelnen Hilfsbedürftigen entfallenden 
gen die Richtsätze: ; lviietzinsanteiles. 
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